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Einleitung 

Die Achtung von Menschenrechten in globalen Lieferketten ist für die deut-

sche Wirtschaft selbstverständlich. Deutsche Unternehmen tragen mit ihrem 

Engagement in Entwicklungs- und Schwellenländern zu höheren Sozial- und 

Umweltstandards, besserer Bildung und damit zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung bei. Sie sind deshalb als Arbeitgeber, Auftraggeber, Kunden und 

Investoren weltweit geschätzt. 

Was die Bundesregierung mit dem Regierungsentwurf (Reg-E) zum Sorg-

faltspflichten-Gesetz (SorgfaltspflichtenG) vom 3. März 2021 verabschiedet 

hat, geht weit über den im Koalitionsvertrag vereinbarten Nationalen Akti-

onsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) und die zugrunde liegenden 

VN-Leitprinzipien sowie die von den Bundesministern Heil, Müller und Alt-

maier im Februar 2021 offiziell vorgestellten Eckpunkte eines solchen Ge-

setzes hinaus. 

Der Reg-E droht seinen Regelungszweck zu verfehlen, nämlich die Verbes-

serung der Menschenrechtslage im Ausland. Unternehmen, die die Risiken 

dieses Gesetzes nicht tragen können, müssten sich zurückziehen; diese Lücke 

würden an kritischen Standorten im Zweifelsfall ausländische Wettbewerber 

mit niedrigeren Standards füllen. Damit könnte das Gesetz im Ergebnis sogar 

eine Verschlechterung des Menschenrechtsschutzes vor Ort bewirken. Wenn 

deutsche Unternehmen im internationalen (System-)Wettbewerb durch über-

zogene nationale Vorgaben einseitig belastet würden, wären zudem auch Ar-

beitsplätze in Deutschland gefährdet.  

1. Sorgfaltspflichten unter Wahrung verfassungsrechtlicher 

Bestimmtheitsanforderungen rechtsklar und praktikabel 

ausgestalten 

Die Handlungsvorgaben, die alle Unternehmen in globalen Lieferkettennetz-

werken erfassen, sind zu unbestimmt und nicht umsetzbar. Sie verstoßen da-

mit gegen das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot. Dies fängt bereits 

beim Umfang und Verständnis der geschützten Rechte an. Aus den von § 2 

Reg-E referenzierten internationalen völkerrechtlichen Abkommen mit über 

150 Seiten sollen die geschützten Rechte, die nicht nur Menschenrechte, son-

dern auch Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards umfassen, bestimmt wer-

den: Nicht in jedem Staat werden die geschützten Rechte wie in Deutschland 

bestimmt, z. B. sind in China freie Gewerkschaften verboten. Bereits der Um-

stand, dass wichtige Handelspartner Deutschlands, wie die USA oder China, 

nicht all diese Abkommen unterzeichnet haben und damit die Abkommen in 

diesen Staaten nicht gelten, findet bei den umfassenden Verboten des § 2 
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Abs. 2 Reg-E und der damit verbundenen Pflicht, diese auch bei Tätigkeiten 

der Unternehmen und ihrer Zulieferer im Ausland zu berücksichtigen, nicht 

ausreichend Berücksichtigung. Welche Rechte konkret geschützt werden und 

welches Verhalten dieser Schutz umfasst, entscheidet der jeweilige Staat 

selbst und völkerrechtlich souverän. Der Reg-E definiert zwar durch Verweis 

auf einen abschließenden Katalog an internationalen Abkommen, welche 

Menschenrechte geschützt sein sollen, aber es bleibt völlig unklar, welcher 

Maßstab für die einzelnen Menschenrechte gelten soll, insbesondere ob das 

deutsche Verständnis bzw. der deutsche Schutzmaßstab für ein Menschen-

recht gilt oder ob der Maßstab durch das im jeweiligen Drittstaat geltende 

Recht bestimmt wird. Jedes menschliche Verhalten ist potenziell von einem 

der in den internationalen Abkommen der Anlage zum Reg-E geschützten 

Menschenrechte erfasst. Über den jeweiligen staatlich gesetzten Maßstab 

können sich Unternehmen nicht hinwegsetzen. Es sollte daher klargestellt 

werden, dass nur Menschenrechte erfasst sind und dass rechtlich nur die 

Maßstäbe des vor Ort geltenden Rechts gelten können. Möchte die Bun-

desregierung die Anerkennung höherer Rechtsnormen, muss sie dafür im 

Rahmen internationaler Vereinbarungen sorgen. 

Es ist nach dem Reg-E völlig unklar, was der Maßstab für einen „Beitrag“ ei-

nes Unternehmens zu einem Risiko für Menschenrechte oder dem Umwelt-

schutz bei Zulieferern sein soll und damit, wann es spezielle Sorgfaltspflich-

ten ergreifen muss. Es muss klargestellt werden, dass nur „erhebliche Bei-

träge”, die im unmittelbaren Zusammenhang zum Verstoß stehen, zure-

chenbar sind.  

Der Reg-E definiert Sorgfaltspflichten für die gesamte Lieferkette „von der 

Gewinnung der Rohstoffe bis zu der Lieferung an den Endkunden“. Die De-

finition der Lieferkette (§ 2 Abs. 5 Reg-E) sollte nur wesentliche unmittelbare 

Zulieferer einbeziehen. Große deutsche Unternehmen haben teilweise über 

100.000 unmittelbare Zulieferer mit jeweils sehr komplexen Lieferketten-

netzwerken, die vom deutschen Unternehmen nicht vollständig überblickt 

werden können. Es sollten nur unmittelbare Zulieferer erfasst werden, von 

denen Waren und Leistungen bezogen werden, die elementar und von zentra-

ler Bedeutung für das Geschäftsmodell des Unternehmens sind, nicht aber 

handelsübliche Maschinen und Anlagen, Hilfs- und Betriebsstoffe und übli-

che Leistungen.  

Sorgfaltspflichten der Unternehmen, wie Abhilfemaßnahmen (Beseitigungs-

maßnahmen), in Bezug auf mittelbare Zulieferer, zu denen gerade kein 

Rechtsverhältnis und damit keine rechtliche Einwirkungsmöglichkeit 
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besteht, werden mit tiefgreifenden Sanktionen bedroht, ohne aufzuzeigen, 

wie sie erfüllt werden könnten: Unternehmen können Zulieferer, also andere 

Unternehmen, nicht einseitig zwingen. Gesetzliche Sorgfaltspflichten müs-

sen klar auf unmittelbare Zulieferer begrenzt sein. Jenseits des Bereichs 

der unmittelbaren Zulieferer sollte die Bundesregierung außerhalb der Ge-

setzgebung zusammen mit der Wirtschaft vielmehr an tragfähigen Lösungen 

arbeiten und existierende Branchen- und Multistakeholder-Initiativen unter-

stützen und fördern.  

Sorgfaltspflichten für den eigenen Geschäftsbereich deutscher Unternehmen 

sowie unmittelbare Zulieferer in Deutschland und in der EU gehen am Rege-

lungsziel vorbei. Unternehmen unterliegen in Deutschland bereits den hohen 

deutschen Menschenrechts-, Arbeits-, Sozial- und Umweltschutzrechtsstan-

dards, um nur einige zu nennen, sowie der Aufsicht durch deutsche Behör-

den. Es ist daher dafür zu sorgen, dass Unternehmen nicht mit zusätzlichen 

oder gar widersprüchlichen gesetzlichen Sorgfaltspflichten belastet wer-

den. Wo der Mehrwert einer Doppelverpflichtung unter ggf. anderer Aufsicht 

liegen soll, erschließt sich nicht. Es sollte klargestellt werden, dass die in § 3 

Reg-E niedergelegten Sorgfaltspflichten nach dem Reg-E nicht in Bezug auf 

Unternehmen, einschließlich Zulieferern, zu ergreifen sind, die ausschließ-

lich in der EU tätig sind. 

Die weitreichenden Sanktions- bzw. Strafandrohungen sind nicht ausrei-

chend bestimmt. Die Schwelle zur Sanktionierbarkeit ist ungewöhnlich nied-

rig. Das widerspricht dem speziellen strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot der 

Verfassung. Im Vorfeld ist nicht klar, für welches konkrete Verhalten den 

Unternehmen Strafen drohen und was im Einzelnen erfüllt werden muss. 

Sanktionen, die unterhalb des straf- und sanktionsrechtlichen Vorwurfs von 

Leichtfertigkeit – entsprechend der „groben Fahrlässigkeit“ im Zivilrecht – 

oder Vorsatz in Betracht kommen, nämlich bereits bei sogenannter einfacher 

Fahrlässigkeit, etwa bei minimaler Abweichung von der Behördensicht, rü-

cken die Straf- bzw. Sanktionierbarkeit nahe an Willkür heran. Der Gesetz-

geber muss die Tatbestandsmerkmale der Sanktionen, also die Anforderun-

gen und den Erfüllungsmaßstab der mit Sanktionen bedrohten Sorgfalts-

pflichten eindeutig und vorhersehbar definieren. Außerdem muss die 

Schwelle für Sanktionen auf Leichtfertigkeit (grobe Fahrlässigkeit) erhöht 

werden. Die Bußgelder sind extrem hoch und höher als bei eigenem Ver-

schulden; sie sollten sich nicht am weltweiten Gesamtumsatz orientieren, 

sondern z. B. am Gewinn der konkreten Gesellschaft erfolgen. Im Übrigen 

würde ein Ausschluss von öffentlichen Auftragsvergaben für Branchen, die 
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allein durch Vergabeverfahren der öffentlichen Hand geprägt sind, einer exis-

tenziellen Bedrohung ihrer unternehmerischen Tätigkeit gleichkommen. Es 

besteht zudem kein Bedarf für die Regelung eines speziellen Vergabeaus-

schlusses, da die Ausschlussgründe im bestehenden Vergaberecht ausrei-

chend sind.   

2. Keine Verpflichtung von Unternehmen unterhalb der 

Schwellenwerte 

Obwohl vom Reg-E nur Unternehmen mit 3.000 (später 1.000) Arbeitnehmer 

verpflichtet sein sollen, werden in der Praxis tatsächlich alle Unternehmen in 

die Pflicht genommen. Denn der Reg-E verpflichtet die Unternehmen zur 

vertraglichen Weitergabe entlang der Lieferkette: Zulieferer sollen vertrag-

lich statt gesetzlich zur Einhaltung menschenrechts- und umweltbezogener 

Vorgaben verpflichtet werden. Die Zulieferer sollen dann wiederum die Vor-

gaben an ihre Zulieferer vertraglich weitergeben. Ob sich Zulieferer tatsäch-

lich auf solche Vertragspflichten einlassen, findet keine Berücksichtigung. 

Ein Vertrag ist grundsätzlich etwas für beide Parteien Freiwilliges. Das heißt, 

dass es keine Pflicht zum Vertragsschluss (Vertragszwang) gibt. Damit wer-

den kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entgegen der Zusagen der zu-

ständigen Minister über Gebühr belastet, auch durch die Weitergabe der 

Mehrkosten seitens der vom Reg-E verpflichteten Unternehmen. Es wird un-

verhältnismäßig in die Vertragsfreiheit und unternehmerische Freiheit der ge-

samten Wirtschaft eingegriffen. Die gesetzliche Verpflichtung zu Weiterga-

beklauseln ist zu streichen. Im Gesetz muss klargestellt werden, dass Sorg-

faltspflichten in Bezug auf unmittelbare Zulieferer nur insoweit bestehen, als 

dass im Bereich von Zulieferern die notwendigen Maßnahmen der Unterneh-

men tatsächlich und rechtlich möglich sind. 

Auch fehlt es an Hilfestellungen des Staates, wie einer Ombudsstelle oder 

einer Positivliste („Whitelist“) mit Staaten, in denen vorherrschende Rechts-

standards kein Risiko für Menschenrechtsverletzungen begründen. Eine Om-

budsstelle sollte Fakten zu den jeweiligen regionalen Menschenrechtssituati-

onen, einschließlich Gefährdungen, sammeln und darauf basierend, nachvoll-

ziehbar das Risiko für Verletzungen kategorisieren und veröffentlichen, um 

den Unternehmen verlässliche Informationen für die Erfüllung ihrer Sorg-

faltspflichten zur Verfügung zu stellen und entsprechende gemeinsame Re-

aktionen von Politik und Wirtschaft zu koordinieren. Die Informationsbe-

schaffung zur weltweiten Lage der Menschenrechte darf nicht allein auf die 

Unternehmen abgewälzt werden. Die Bundesregierung oder das Bundesamt 
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für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sollten bestehende Systeme 

und Brancheninitiativen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten anerkennen, Re-

gelungen zu Bagatellfällen schaffen sowie „single source”-Beziehungen be-

rücksichtigen. 

3. Keine Benachteiligung des Wirtschaftsstandortes 

Deutschland 

Ein Gesetz mit Anforderungen an die geschäftlichen Tätigkeiten eines Un-

ternehmens muss auch für in Deutschland geschäftlich tätige ausländi-

sche Unternehmen gelten, einschließlich solcher Unternehmen, die ihre 

Waren über Plattformen vertreiben: Es sollte klargestellt werden, dass die 

Verpflichtetenstellung nach dem Reg-E an die rechtliche Selbstständig-

keit des Unternehmens anknüpft, also nicht den Konzern, sondern die ein-

zelnen Konzernunternehmen. Dies gilt insbesondere, da eine Konzernmutter 

i. d. R. eher verwaltende Aufgaben wahrnimmt und nicht den Überblick über 

alle operativen Tätigkeiten ihrer Tochterunternehmen hat.  

Wenn, wie nach dem Reg-E vorgesehen, nur Unternehmen, deren Hauptver-

waltung, Hauptniederlassung, Verwaltungssitz oder satzungsmäßiger Sitz 

(vgl. § 1 Abs. 1 Reg-E) in Deutschland liegt, verpflichtet werden, würden 

ausländische Unternehmen, die mit rechtlich unselbständigen Zweignieder-

lassungen in Deutschland tätig sind, begünstigt und deutsche Unternehmen 

diskriminiert werden. Eine solche Diskriminierung in Deutschland ansässiger 

Unternehmen würde deutsche Unternehmen im europäischen und internatio-

nalen Wettbewerb gegenüber Unternehmen aus anderen Staaten erheblich 

benachteiligen. Zugleich würden die Anreize gemindert, Deutschland als 

Wirtschaftsstandort zu wählen bzw. würden Anreize für deutsche Unterneh-

men geschaffen, ins Ausland abzuwandern. Das hätte auch negative Auswir-

kungen auf Arbeitsplätze in Deutschland sowie, aufgrund von Steuerausfäl-

len, auf die Finanzierung des Staatshaushalts. 

Statt mit dem SorgfaltspflichtenG einen nationalen Alleingang zu verfolgen 

und deutsche Unternehmen einseitig zu belasten, sollte sich die Bundesregie-

rung im Sinne eines „level playing field“ in der EU auf das angestoßene Ver-

fahren für eine ausgewogene und pragmatische EU-Regelung konzentrie-

ren.  

Das Inkrafttreten des Gesetzes bereits zum 1. Januar 2023 ist viel zu knapp 

bemessen, zumal zahlreiche Detailfragen erst später durch Rechtsverordnun-

gen und Handlungsempfehlungen konkretisiert werden sollen. Eine 
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Verlängerung des Geltungsbereichs um zwei Jahre ist vor dem Hinter-

grund der Covid-19 Pandemie zwingend erforderlich, auch im Hinblick auf 

Kohärenz zu einer geplanten EU-Regelung. Vor diesem Hintergrund sollte 

zusätzlich eine sog. Sunset-Klausel aufgenommen werden. 

4. Keine zivilrechtliche Haftung durch die Hintertür und keine 

Umgehung rechtsstaatlicher Anforderungen im Zivilpro-

zess 

Die öffentlichen Bekundungen der Bundesregierung, wonach mit dem Reg-

E keine zivilrechtliche Haftung vorgesehen werden soll, finden sich nicht im 

Wortlaut des Gesetzes wieder. Auch wenn der Reg-E nicht ausdrücklich neue 

zivilrechtliche Haftungsnormen und damit zivilrechtliche Ansprüche ein-

führt, ist jedenfalls die Ausweitung bestehender Anspruchsgrundlagen nach 

BGB nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr angelegt. Es ist nicht ausge-

schlossen, dass die Sorgfaltspflichten nach dem Reg-E zugleich neue „Ver-

kehrspflichten“ im Rahmen von § 823 Abs. 1 BGB oder zivilrechtliche An-

sprüche bei Verletzungen von „Schutzgesetzen“ nach § 823 Abs. 2 BGB we-

gen Verletzungen der Sorgfaltspflichten des Reg-E begründen. Das Verspre-

chen, keine zivilrechtliche Haftung durch das SorgfaltspflichtenG zu begrün-

den, muss durch eine entsprechend klarstellende Formulierung im Gesetz 

selbst erfüllt werden. Um eine Haftung durch die Hintertür auszuschlie-

ßen, muss klargestellt werden: „Dieses Gesetz vermittelt keine zivil-

rechtlichen Ansprüche.“ 

Die Regelung zur „besonderen Prozessstandschaft“ in § 11 Reg-E ist un-

nötig und widerspricht – sofern die Ermächtigung durch den Betroffenen die 

einzige Voraussetzung sein soll (vgl. Begründung zum Reg-E, S. 36) – den 

rechtsstaatlichen sowie von den Gerichten anerkannten Anforderungen an 

gewillkürte Prozessstandschaften, die vom Willen bzw. der Ermächtigung 

des Betroffenen abhängig sind. Zumindest müssen, vergleichbar dem Un-

terlassungsklagengesetz (UKlaG), Anforderungen zum Schutz vor Miss-

brauch an mögliche Prozessstandschafter gestellt werden, deren Erfül-

lung durch behördliche Anerkennung in einer öffentlichen Liste belegt 

sein muss. Unabhängig hiervon braucht es aber auch keine besondere Pro-

zessstandschaft, da Betroffene schon jetzt die Möglichkeit haben, sich durch 

einen Rechtsbeistand vertreten zu lassen und ihnen damit die bestmögliche, 

rechtliche Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Rechte offensteht. 

Dabei behalten sie im Gegensatz zur Prozessstandschaft zugleich alle Rechte 

einer Prozesspartei und bleiben „Herrin des Verfahrens“. Das wird hier 
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aufgegeben. Im Übrigen gewährleisten Beratungs- und Prozesskostenhilfe, 

dass Betroffene nicht durch Gerichtskosten von der Klageerhebung abge-

schreckt werden. Es steht zu befürchten, dass § 11 Reg-E Anreize für miss-

bräuchliche medienwirksame Klagen von Gewerkschaften und NGOs 

schafft, bei denen der rechtliche Erfolg der Klage nicht im Vordergrund steht. 

5. Keine Quasi-Pflicht der Unternehmen, sich selbst und ihre 

Zulieferer zu belasten 

Um u. a. Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, soll das BAFA laut 

Reg-E Zugang zu Betriebsstätten, Räumlichkeiten, Grundstücken, etc. der 

Unternehmen erhalten und dort umfassend Unterlagen einsehen können. 

Weiterhin soll es von den Unternehmen unbeschränkt Auskünfte und alle 

möglichen Unternehmensunterlagen sowie Unterlagen von deren Zulieferern 

herausverlangen können. Die Unternehmen sollen diese Eingriffe in ihre 

Grundrechte nicht nur dulden, sondern das BAFA hierbei sogar aktiv unter-

stützen müssen. Damit wird die staatliche Strafverfolgungspflicht auf die 

Unternehmen abgewälzt und Unternehmen müssten de facto an der Straf-

verfolgung gegen sich selbst und ihre Zulieferer mitwirken.  

Die wesentlichen Schutzanforderungen nach dem Grundgesetz sind im 

Reg-E überhaupt nicht vorgesehen: Das BAFA ist nicht einmal verpflichtet, 

einen richterlichen Beschluss vor Betreten von Räumlichkeiten der Un-

ternehmen einzuholen (Art. 13 GG). Regelungen zur Beschlagnahme und 

Beweisverwertung, auch zum Schutz des Anwaltsgeheimnisses („legal 

privilege“), fehlen. Damit unterschreitet der Reg-E in ganz offener Weise 

Grenzen, die das Rechtsstaatsprinzip schon den Steuerbehörden oder der 

Kfz-Bußgeldstelle auferlegt.  

Zudem sind freiwillige „unternehmensinterne Ermittlungen“ nicht vom 

Zugriffsrecht ausgenommen. Teilweise ist die Durchführung solcher Er-

mittlungen aber unerlässlich, z. B. um die gesetzlichen Voraussetzungen der 

„Selbstreinigung“ im Vergaberecht zu erfüllen, das durch die vorgesehene 

Sanktion der Eintragung in das sog. Wettbewerbsregister tangiert ist. Wenn 

freiwillige unternehmensinterne Ermittlungen von Behörden eingesehen so-

wie herausverlangt werden könnten und die Erkenntnisse anschließend in al-

len denkbaren Sanktions- bzw. Strafverfahren verwendet werden dürften, 

heißt das faktisch: Unternehmen müssen sich in Strafverfahren selbst belas-

ten. Dies gilt umso mehr, als dass der Reg-E Unternehmen andererseits zur 

aktiven Unterstützung des BAFA verpflichtet. 
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Überdies kann das BAFA auch auf alle möglichen Unterlagen aller Zulieferer 

zugreifen. Denn Unternehmen sind nach dem Reg-E verpflichtet, dem BAFA 

alle Unterlagen von Zulieferern herauszugeben, die das BAFA verlangt und 

das Unternehmen „auf Grund bestehender rechtlicher Verbindungen [..] in 

der Lage ist [zu beschaffen]“ (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 2 Reg-E).  

Das macht Unternehmen zu strafrechtlichen Hilfsermittlern gegen ihre eige-

nen Zulieferer. Bei Ermittlung des BAFA darf nur eine Duldungspflicht, 

aber keine Mitwirkungspflicht der Unternehmen gelten, insbesondere 

dürfen Unternehmen nicht zur Beschaffung von Unterlagen ihrer Zulieferer 

verpflichtet werden. Das Gesetz muss weiterhin Beweiserhebungs- und 

Beweisverwertungsverbote, insbesondere für unternehmensinterne Er-

mittlungen, vorsehen. Auch für das BAFA müssen die wesentlichen Schutz-

anforderungen des Grundgesetzes – z. B. richterlicher Beschluss vor Betreten 

von Räumlichkeiten – gelten. 
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Über den BDI 

Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen Wett-

bewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland und 

Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen. 

Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler Markterschlie-

ßung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische Beratung für alle 

industrierelevanten Themen. Der BDI ist die Spitzenorganisation der deut-

schen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er spricht für 40 Bran-

chenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit rund acht Mio. Be-

schäftigten. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 15 Landesvertretungen vertre-

ten die Interessen der Wirtschaft auf regionaler Ebene. 
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